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Auflagen 
 
Jedwede Abweichung vom beantragten Standort und der einleitend 
benannten Höhe ist mir zur Prüfung vorzulegen. Eine erneute luft-
rechtliche Bewertung behalte ich mir vor. 
 
An der Windenergieanlage ist eine Tages- und Nachtkennzeichnung ge-
mäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ 
vom 15.12.2023 (BAnz AT 28.12.2023 B4) anzubringen und eine Veröf-
fentlichung als Luftfahrthindernis zu veranlassen. 
 
Da eine Tageskennzeichnung für die Windkraftanlage erforderlich ist, 
sind die Rotorblätter der Windkraftanlage weiß oder grau auszuführen; im 
äußeren Bereich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge  

a) außen beginnend mit 6 Meter orange 6 Meter weiß - 6 Meter 
orange oder  

b) außen beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weiß oder grau - 6 Meter 
rot 

zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), 
grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), ver-
kehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die 
Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. 
 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschi-
nenhaus auf halber Höhe rückwärtig umlaufend mit einem mindestens 2 
Meter hohen orange/roten Streifen zu versehen. Der Streifen darf durch 
grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; 
grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen 
Maschinenhausseite beanspruchen. 
 
Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend 
in 40 Meter über Grund oder Wasser, zu versehen. Bei Gittermasten 
muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus techni-
schen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt an-
geordnet werden. 
 
An den Windenergieanlagen ist ein Tagesfeuer (Mittelleistungsfeuer Typ 
A, 20 000 cd, gemäß ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des 
Chicagoer Abkommens) zu installieren. Das Tagesfeuer muss auf dem 
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Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. Außerhalb von 
Hindernisbegrenzungsflächen an Flugplätzen darf das Tagesfeuer um 
mehr als 50 m überragt werden. 
 
Die Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen mit einer max. Höhe 
von bis 315 m ü. Grund/Wasser erfolgt durch Feuer W, rot. 
 
In diesen Fällen ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene, beste-
hend aus Hindernisfeuer, am Turm auf der halben Höhe zwischen 
Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhaus-
dach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann bei 
der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter nach oben/un-
ten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder Richtung mindestens 
zwei Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarotkennzeich-
nung (AVV, Anhang 3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Maschi-
nenhauses anzubringen. 
 
Bei Anlagenhöhen von mehr als 315 m ü. Grund/Wasser ist vom Antrag-
steller ein flugbetriebliches Gutachten mit Kennzeichnungskonzept (Ta-
ges- und Nachtkennzeichnung) vorzulegen. Die zuständige Landesluft-
fahrtbehörde entscheidet nach Prüfung des Gutachtens über die Zustim-
mung zur Errichtung der Windenergieanlage. 
 
Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei 
Stillstand des Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Dreh-
zahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. 
Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungs-
schalter gemäß der AVV, Nummer 3.9. 
 
Der Standort der WKA befindet sich außerhalb des kontrollierten 
Luftraums der Luftraumklasse „D“ (Kontrollzone Münster/Osnab-
rück), der am Erdboden beginnt, jedoch zwischen den per DVO zur 
LuftVO festgelegten und per NfL (Nachrichten für Luftfahrer) veröf-
fentlichten Pflichtmeldepunkten DELTA und NOVEMBER am Ver-
kehrsflughafen Münster/Osnabrück. 
 
Die Flugsicherungskontrollstelle (Tower) lenkt diesen Verkehr, was sich 
bereits außerhalb der Kontrollzone auf die Flugwege der Luftfahrzeuge 
auswirken kann. Es ist darüber hinaus jederzeit möglich, dass ein Luft-
fahrzeugführer aus Verkehrsgründen, z.B. nach Anweisung oder nach 
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Rücksprache mit dem Tower, oder bei sich verschlechternden Wetterbe-
dingungen auf der ursprünglich geplanten Sichtflugstrecke einen anderen 
Pflichtmeldepunkt anfliegen und somit außerhalb der Kontrollzone zum 
benachbarten Sichtflugverfahren wechseln muss. Für eine sichere, ge-
ordnete und flüssige Verkehrsabwicklung (§ 27c LuftVG) ist es daher un-
erlässlich, dass für den Luftfahrzeugführer die rechtzeitige Erkennbarkeit 
der gesamten Hindernissituation bereits vor Erreichen des kontrollierten 
Luftraums sichergestellt ist. 
 
Der Wirkraum einer BNK hat einen Radius von lediglich 4 km. Das BMDV 
(ehemals BMVI) hat sich bei der Festlegung des Wirkraums auf Aussagen 
der Bundeswehr gestützt. Die professionell ausgebildeten Piloten der 
Bundeswehr fliegen jedoch mit visueller Unterstützung und sind perma-
nent auf Ausweichmanöver eingestellt. 
 
Ein Pilot eines Kleinflugzeugs auf einem Flug nach Sichtflugregeln bei 
Nacht (NVFR) hat keine Unterstützung und ist auf die direkte und weit-
räumige visuelle Erkennung von Hindernissen angewiesen. Die Erfas-
sung von Luftfahrzeugen mit eingeschaltetem Transponder und die Akti-
vierung der BNK innerhalb des 4-km-Radius entspricht umgerechnet ei-
ner Flugzeit bis zum Hindernis von 1,1 Minuten (bei einer Fluggeschwin-
digkeit von 115 Knoten für C172 oder P28A). Hatte der Pilot zunächst 
Kurs auf das nun sichtbar werdende Hindernis genommen, kann es zu 
Ausweichmanövern bzw. Korrekturen kommen, um einen ausreichenden 
(lateralen) Abstand herzustellen. 
 
Die Flugsicherungskontrollstelle muss sich jedoch auf die Einhaltung der 
vorab freigegebenen Streckenführung verlassen können. Eine Nichtein-
haltung hat Auswirkungen auf weiteren Verkehr und die Planung des Lot-
sen innerhalb dieses relativ kleinen Luftraums. Siehe oben zu § 27c 
LuftVG. 
 
Aus flugsicherungsbetrieblichen Gründen bestehen daher erhebliche Be-
denken gegen die Einrichtung einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeich-
nung (BNK) mit dem lateralen Wirkraum der AVV Kennzeichnung von 4 
km. 
 
Meine Zustimmung zur Einrichtung einer BNK ergeht daher nur, 
wenn der Wirkraum auf 10 km erweitert wird. 
 










